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Geheimhaltungsvereinbarung

§1

Die Vertragspartner 1st Mould / Auftraggeber verpflich-
ten sich dazu, alle schriftlich, mündlich oder in sonstiger 
Weise ausgetauschten Informationen streng vertraulich 
zu behandeln und Dritten in keiner Weise zugänglich 
zu machen. Dazu gehören insbesondere Daten, Zeich-
nungen, Entwürfe, Skizzen, Pläne, Materialangaben, 
Beschreibungen, Spezifikationen, Maße samt Toleranz-
angaben, Messergebnisse, Berechnungen, Erfahrungen, 
Verfahren, Muster, Kenntnisse und Prozessparameter.

Die Vertragspartner 1st Mould / Auftraggeber verpflich-
ten sich dazu, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, 
dass Dritte keine Kenntnis von entsprechenden Informa-
tionen nehmen können.

Die Vertragspartner verpflichten sich dazu, nur solchen 
Mitarbeitern die Informationen zugänglich zu machen, 
welche zur Geheimhaltung verpflichtet sind.

§2

Diese Vertraulichkeitsverpflichtung gilt nicht für Infor-
mationen, die nachweislich

• zum allgemeinen Stand der Ingenieurswissenschaften 
und Technik gehören, oder

• dem empfangenden Vertragspartner vor der Mittei-
lung bereits bekannt waren, oder

• der Öffentlichkeit vor der Mitteilung bekannt oder all-
gemein zugänglich waren, oder

• der Öffentlichkeit nach der Mitteilung ohne Mitwirkung 
oder Verschulden des empfangenden Vertragspart-
ners bekannt oder allgemein zugänglich wurden, oder

• im Wesentlichen Informationen entsprechen, die dem 
empfangenden Vertragspartner zu irgendeinem Zeit-
punkt von einem berechtigten Dritten offenbart oder 
zugänglich gemacht wurden.

Die Beweislast für das Vorliegen der genannten Ausnah-
men obliegt dem jeweils empfangenden Vertragspartner.

§3

Ausgetauschte Informationen, die als wirtschaftliches 
Eigentum einem der beiden Vertragspartner anzusehen 
sind, etwa im Rahmen von industriellem Know-how oder 
Schutzrechten bleiben weiter ausschließlich Eigentum 
des betreffenden Vertragspartners. Das Nutzungsrecht 
derartiger Informationen beschränkt sich ausschließlich 
auf laufende Projekte im Rahmen eines Vertragsverhält-
nisses zwischen 1st Mould und dem Auftraggeber.

§4

Einem Vertragspartner anvertraute Informationen, 
bleiben Eigentum des offenbarenden Vertragspartners. 
Jeder Vertragspartner ist verpflichtet, diese nach schrift-
licher Anforderung unverzüglich an den jeweils anderen 
Vertragspartner zurückzugeben sowie eventuell angefer-
tigte Kopien zu vernichten.

§5

Die Vertragspartner verpflichten sich, ihren Angestell-
ten und Personen, denen die Informationen zugänglich 
gemacht werden müssen, im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten, die gleichen Verpflichtungen aufzuerle-
gen, wie sie auch die Vertragspartner eingegangen sind. 
Weiterhin müssen diese Verpflichtungen, im Rahmen der 
gesetzlichen Möglichkeiten, selbst nach Beendigung des 
entsprechenden Arbeitsverhältnisses wirksam bleiben.

zwischen der:

1st Mould GmbH  
Braudenstraße 1  
01796 Pirna

— im Folgenden 1st Mould genannt —

und:

— im Folgenden Auftraggeber genannt —



Spritzguss – Prototypen und Kleinserien

Hausanschrift: 
1st Mould GmbH 
Braudenstraße 1 
01796 Pirna

Commerzbank AG Dresden 
DE51 85080000 0199204100 
 
Deutsche Bank AG 
DE19 87070000 0537941700 

 
 
 
Ostsächsische Sparkasse Dresden 
DE19 85050300 3100368761

Geschäftsführer: 
Bärbel Wünsche · Sebastian Giebisch
AG Dresden · HRB 23877
UStIDNr. DE 243083867
St-Nr. 210 120 02723

 
 

 
  

§6

Die Vertragspartner verpflichten sich bei Verstoß gegen 
die Geheimhaltungspflicht zur Zahlung einer Vertrags-
strafe dem Grunde nach. Der Schaden ist nachzuweisen. 
Die Höhe der Vertragsstrafe ist in Bezug auf ihre Ange-
messenheit gerichtlich festzulegen.

§7

Die Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft und 
hat eine Dauer von drei (3) Jahren. Die Geheimhaltungs-
pflicht besteht fünf (5) Jahre über die Dauer des Vertra-
ges hinaus.

§8

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirk-
sam sein / werden oder diese Vereinbarung eine Lücke 
enthalten, so bleibt die Rechtwirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirk-
samen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als 
vereinbart, die der von den Vertragspartnern gewollten 
wirtschaftlich am nächsten kommt; das gleiche gilt im 
Falle einer Lücke.

    ,

Auftraggeber

Pirna, 

1st Mould GmbH
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